[image: image1.wmf]

MERKBLATT
Verleihung des Berufstitels "Professor"

Entschließung des Bundespräsidenten vom 22.7.1971, BGBl. Nr. 320:

Auf Grund ... schaffe ich zur Auszeichnung von Personen, die sich in langjähriger Ausübung ihres Berufes Verdienste um die Republik Österreich erworben haben ... den Berufstitel "Professor" für Personen, die auf dem Gebiet der Kunst oder Wissenschaft tätig sind.

Den genauen Wortlaut der Richtlinien besitzt die Wirtschaftskammer Österreich nicht. Aufgrund einer Rückfrage beim Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wurde erhoben, dass für die Verleihung des Berufstitels "Professor" eine mindestens 20jährige Unterrichtstätigkeit auf dem Gebiet der Wissenschaft oder Kunst (Literatur, bildende Kunst, Schauspielkunst, Musik etc.) erforderlich ist. Diese Tätigkeit muss künstlerisch, schöpferisch, forschend oder lehrend sein. Keinesfalls kann der Titel "Professor" für organisatorische oder propagandistische Tätigkeiten verliehen werden. Fehlen die in den Richtlinien festgelegten Voraussetzungen, kann ein Titelverleihungsantrag nicht behandelt werden. Im Wesentlichen ist das Prüfungsverfahren bei den entsprechenden Hochschulen entscheidend.

Für eine Antragstellung ist zuständig:

das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur bzw. das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung sowie die Kunstsektion des Bundeskanzleramtes, sofern der Berufstitel für künstlerische Leistungen verliehen werden soll,

Die Verleihung des Berufstitels "Professor" soll grundsätzlich frühestens nach Vollendung des 50. Lebensjahres erfolgen.

Neben der Darstellung der Verdienste, welche die Auszeichnungswürdigkeit erweisen sollen, sind die Verleihungsdaten (Datum der Entschließung) aller allenfalls vorher verliehenen bundesstaatlichen Auszeichnungen (Ehrenzeichen, Berufstitel) anzuführen.

Zwischen der Verleihung von Auszeichnungen des Bundes (Ehrenzeichen, Berufstitel) soll grundsätzlich ein Zeitraum von 5 Jahren liegen (Interkalarfrist); soll die Verleihung aus Anlaß der Pensionierung erfolgen, verkürzt sich dieser Zeitraum auf 4 Jahre.

Sämtliche Anträge werden im Zuge des Verfahrens auch den jeweiligen Ämtern der Landesregierung zur Begutachtung vorgelegt. Daher werden auch allfällige Verwaltungsübertretungen aufgedeckt und führen im Falle einschlägiger Vorstrafen (zB Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz, das Ausländerbeschäftigungsgesetz, das Jugendschutzgesetz oder das Arbeitnehmerschutzgesetz) dazu, dass der Titel nicht verliehen werden kann. Sollte anzunehmen sein, dass eine solche Vorstrafe vorliegt, ist es daher besser, von einem Antrag abzusehen.

Es soll geprüft werden, ob im Einzelfall statt eines Berufstitels eine andere bundesstaatliche Auszeichnung verliehen werden soll. Die Annahmebereitschaft des Auszuzeichnenden muss gesichert sein.

Anträge auf Verleihung des Berufstitels sollen spätestens vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung der zu würdigenden Tätigkeit gestellt werden.

Sind die Voraussetzungen für die angestrebte Titelverleihung nicht vollständig erfüllt, so kann bei Vorliegen besonderer Umstände, die die Titelverleihung gerechtfertigt erscheinen lassen, eine Ausnahmebehandlung herbeigeführt werden, wenn Beispielfolgerungen nicht zu besorgen sind.

Die Aushändigung des Verleihungsdekretes ist ehestmöglich, spätestens aber 12 Wochen nach erfolgter Resolvierung des Antrages durch den Bundespräsidenten, tunlichst gleichzeitig mit der diesbezüglichen Verlautbarung in der Wiener Zeitung, zu veranlassen. Sollte die Aushändigung innerhalb der 12 Wochen nicht möglich sein, wäre dies dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten anzuzeigen.

